
Die Finanzmarktkrise
und der Einbruch der

Konjunktur haben in
den vergangenen
Wochen die politische
Debatte beherrscht.
Andere Projekte wie
die Föderalismusreform
sind dabei in den

Hintergrund getreten.
Doch die Krise bietet
auch eine Chance, jetzt
die Finanzbeziehungen
zwischen Bund und
Ländern zu reformieren.

Vor Dr. Peter Struck und Dr. Ingolf Deubel

Von
Präsident John F. Kennedy

ist die Bemerkung überliefert,
dass sich das Wort „Krise" im
Chinesischen aus zwei Schrift-
zeichen zusammensetze - das

eine bedeute „Gefahr", das andere „Gele-
genheit". Tatsächlich liegt in einer Krise
häufig auch die Chance, überfällige Verän-
derungen zu erreichen, für die bisher
Kraft oder Einsicht fehlten. Als Beispiel
kann die Tsunami-Katastrophe des Jahres
2004 herangezogen werden: Erst das ge-
waltige Seebeben inspirierte zur Errich-
tung eines Frühwarnsystems, das die her-
aufziehende Gefahr registriert und warnt,
ehe eine Flutwelle die Küsten erreicht und
schwerste Schäden anrichtet.

Mit guten Gründe ist anzunehmen,
dass die Krise des Finanzmarktes trotz all
ihren Härten und Unwägbarkeiten Ver-
gleichbares zur Folge haben wird. Womög-
lich sind wir noch längst nicht über den
Berg. Aber schon jetzt hat diese Krise den
Blick verändert. Wer hätte es vor Jahres-
frist für möglich gehalten, dass die ameri-
kanischen Investmentbanken verschwin-
den, Banken und Versicherungen verstaat-
licht werden und über Milliardenbürg-
schaften für die Adam Opel AG nachge-
dacht werden muss?

Wir nehmen diese Umwälzungen als

Ansporn, um zu zeigen, dass die Krise
auch unser gemeinsames Projekt, die Fö-
deralismusreform II, voranbringen kann.
Die im März 2007 gebildete Kommission
von Bundestag und Bundesrat zur Moder-
nisierung der Bund-Länder-Finanzbezie-
hungen hat sich viele wichtige Ziele ge-
setzt. Ihr Kernprojekt ist die neue Schul-

denregel. Sie soll die Staatsfinanzen lang-
fristig und generationengerecht sichern.
Hier noch einmal die wichtigsten Aspek-
te:

Die Schuldenregel betrifft das Verhält-
nis von Staat und Markt. Sie definiert die
Rolle des Staates bei der Beeinflussung
des Rahmens für marktwirtschaftliches
Handeln und bei der Korrektur marktwirt-
schaftlicher Ergebnisse. Sie ist dem Ge-
meinwohl, der politischen Lebenswirklich-
keit und föderaler Nachhaltigkeit ver-
pflichtet. Sie justiert staatliche Finanzie-
rungsmöglichkeiten neu und sichert sie
ab.

Das ist (wieder) unstreitig. Selbst ortho-
doxe Vordenker aus Wirtschaft und Finan-
zen, die sich als Festung gegen Staatsem-
griffe profiliert hatten, fordern jetzt kredit-
finanzierte Konjunkturprogramme, je
klotziger desto besser. Nachhaltigkeit und
eine konjunkturgerechte Wachstumspoli-
tik werden (wieder) aufeinander bezogen.

Sogar das Jahresgutachten 2008/2009 des

Sachverständigenrates zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
überrascht mit entsprechenden Forderun-
gen. Die Politik wird nicht mehr nur über
die negativen Effekte der sozialen Siche-

rungssysteme belehrt, sondern soll selbst
aktiv werden: eingreifen, entscheiden und
gestalten. Man hört und liest Ungewohn-
tes, etwa zur hinnehmbaren Staatsver-
schuldung oder über Eingriffe in den
Markt, die noch vor kurzem undenkbar
schienen.

Die Turbulenzen an den Finanzmärk-
ten, die weltweiten Eingriffe des Staates,
die Suche nach Wegen zur Stützung der
Konjunktur wirken sich auch auf die Föde-
ralismusreform aus. Selbst wenn niemand
sich die Finanzmarktkrise herbeige-
wünscht hat, dient sie doch als Stresstest
für die Vorschläge, die bisher unterbreitet
worden sind. Die entscheidende Frage lau-
tet: Wie hätte Dein Modell unser Land in
der Krise aufgestellt? Heute, morgen, in
fünf Jahren?

Die Vorschläge für eine neue Schulden-
regel weisen deutliche Unterschiede auf:
Soll es in begrenztem Umfang eine struk-
turelle, also von äußeren Umständen und
von der Konjunktur unabhängige Ver-
schuldungsmöglichkeit des Staates ge-
ben? Ist sichergestellt, dass der Staat in
Sondersituationen wie Naturkatastrophen
oder einer Finanzkrise - soweit nötig - zu-
sätzliche kreditfinanzierte Maßnahmen er-
greifen kann, etwa zur Rettung von Unter-
nehmen? Wie werden solche Ausnahmen
definiert und mit welchem Quorum sollen
sie beschlossen werden?

Wie wirkt die Konjunktur sich aus? Wer-
den ihre Folgen für die Einnahmen und
Ausgaben des Staates symmetrisch behan-
delt; etwa Steuermehreinnahmen im Auf-
schwung und Ausgabensteigerungen
durch höhere Arbeitslosigkeit im Ab-
schwung? Wird eine prozyklische Haus-
haltspolitik verhindert? Das klingt tech-
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nisch, ist aber wichtig: Denn eine Steuer-

senkung muss langfristig wirken. Sie darf
nicht nur vorübergehende Mehreinnah-
men „verfrühstücken". Ebenso wenig eig-
net sie sich für kurzfristige Konjunkturim-
pulse. Werden die Aufstellung und der

Vollzug des Haushalts verfolgt, um mögli-
chen Fehleinschätzungen und neuen
Schuldensockeln entgegenzuwirken?

Die Finanzmarktkrise mit ihren Folgen
für die Realwirtschaft hat die Wechselwir-
kung zwischen den Faktoren struktureller
Spielraum, Ausnahmeregelung und Kon-
junktur sichtbar werden lassen. Die Krise
ist eine Ausnahmesituation und hat ein
schnelles Eingreifen des Staates erfordert.
Der Staat muss vorsorglich handeln und
entschlossen die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage stützen. Der Staat kann diese

Aufgaben nur erfüllen, indem er in erheb-
lichem Umfang Kredite aufnimmt. Das

sind, man muss es deutlich sagen, Staats-
schulden. Für die Stabilisierung der Fi-
nanzmärkte ist theoretisch ein Finanzrah-
men von bis zu 500 Milliarden Euro mög-
lich. Die Sicherung der Beschäftigung
während des bevorstehenden Ab-
schwungs belastet die öffentlichen Haus-
halte voraussichtlich mit zweistelligen Mil-
liardenbeträgen. Eine Schuldenregel, die
ernst genommen werden will, sollte also
einen Mechanismus vorsehen, der es dem
Staat erlaubt, in die Krise einzugreifen.
Daran müssen sich die vorgelegten Model-
le messen lassen.

Es zeigt sich, dass einige Vorschläge an
der Wirklichkeit vorbeigehen. Das gilt ins-
besondere für die Idee, dem Staat neue
Schulden zu verbieten. Schuldenverbote
waren und sind unzureichend, denn Kri-
sen lassen sich eben nicht verbieten; ge-
nauso wenig wie der dann nötige Finanz-
bedarf des Staates, um sie abzuwenden.
Die Steuereinnahmen in den Jahren 2006
und 2007, die konjunkturell bedingt mit
Raten von acht und mehr als zehn Prozent
gestiegen sind, rechtfertigen kein Schul-
denverbot. Weder reichen sie aus, um die
Krise zu beherrschen, noch kann mit ih-
nen eine langfristige Wachstums- und Be-
schäftigungspolitik vorfinanziert werden.
Denn keine gute Konjunktur hält ewig. Zu-
sätzliche Kreditspielräume in Krisen wie
der derzeitigen bleiben ebenso unentbehr-
lich wie eng begrenzte strukturelle Kom-

ponenten der Neuverschuldung. Bevor
das zum ideologischen Konflikt stilisiert
wird: Alle Vorschläge würden die heute

geltenden Verschuldungsspielräume um
mindestens die Hälfte verringern.

Ein Schuldenverbot hätte vorbeugende
und langfristig wirkende Maßnahmen zur
Stützung der Konjunktur, wie etwa das Ge-
bäudesanierungsprogramm zur CO2-Min-

derung, kategorisch ausgeschlossen, ob-
wohl diese Vorhaben von einer breiten
Mehrheit in Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft getragen und auch von den Öko-

nomen des Internationalen Währungs-
fonds, der EU-Kommission und des Sach-

verständigenrates empfohlen werden.
Unrealistisch ist auch die von einigen

geforderte Rückführungspflicht für staatli-
che Kredite in einem Zeitraum von drei
bis fünf Jahren. Diese „Tilgungspflicht" ist
ein Unterfall des Schuldenverbots. Bezo-

gen auf die Finanzmarktstabilisierung wä-
ren in drei bis fünf Jahren Tilgungen in
Höhe von mehreren hundert Milliarden
Euro zu leisten. Das brächte jede Haus-

haltspolitik bis auf weiteres zum Erliegen.
Nachvollziehbarerweise hat das bisher nie-
mand gefordert. Selbst wenn die Tilgungs-

vorgabe im ersten Moment plausibel klin-

gen mag: So simpel geht es nicht.
Schließlich muss man die Auswirkun-

gen der schwachen Konjunktur auf die öf-
fentlichen Haushalte bedenken. Schwa-
che Konjunktur heißt, dass die Steuerein-
nahmen des Staates sinken. Gleichzeitig
steigen die Ausgaben, schon weil mehr
Menschen auf staatliche Unterstützung an-
gewiesen sind. Die Steuereinnahmen wer-
den im kommenden Jahr sinken. Der Aus-
fall müsste also bei einer Null-Neuver-
schuldung komplett gegenfinanziert wer-
den - durch Steuererhöhungen oder durch

Ausgabenkürzungen, also durch eine pro-
zyklische Finanzpolitik, die die konjunktu-
relle Entwicklung zusätzlich abwürgen
würde; von den sozialen Folgen ganz zu
schweigen. Ökonomen sind sich darüber

einig, dass die „automatischen Stabilisato-
ren" im Abschwung - und umgekehrt übri-

gens auch im Aufschwung - wirken sollen
und empfehlen im Abschwung sogar zu-
sätzliche staatliche Investitionsprogram-
me. Deren Kosten (Schulden) sollen sich
nicht langfristig addieren, sondern wäh-
rend des nächsten Aufschwungs wieder
hereinkommen (getilgt werden).

Das
totale Schuldenverbot er-

weist sich daher als völlig un-
realistisch, inakzeptabel und

wirkungslos. Selbst in Zeiten
des konjunkturellen Auf-

schwungs war diese Idee weder ökono-
misch sinnvoll noch politisch gut begrün-
det. Die Finanzverfassung darf nicht der

Konjunktur hinterherlaufen, weder in Zei-
ten steigender Steuereinnahmen noch in
Zeiten der Rezession.

Wir halten nichts davon, Katastrophen
nur mit Zweidrittel-Mehrheiten bekämp-
fen zu können. Denn eine Krise ist seit je-
her aus guten Gründen die Stunde der Exe-
kutive. Hätte eine andere Mehrheit als die

große Koalition so schnell und mit so er-
heblichen finanziellen Mitteln auf die Fi-
nanzmarktkrise reagieren können, wie es
sinnvoll und notwendig war? Zweifel sind

erlaubt, wie sich am Beispiel des Kongres-
ses in Washington zeigt. Dort scheiterte
das „Bail-Out" am 29. September 2008
spektakulär an der Mehrheit in einem
Zwei-Parteien-Parlament. Man male sich

aus, wie eine Drei-Parteien-Regierung in

einem Fünf-(oder mehr)Parteien-Parla-
ment Zweidrittelmehrheiten zusammen-
gezimmert hätte. Im Bundesrat setzen
Zweidrittelmehrheiten schon jetzt voraus,
dass mindestens vier Parteien mitmachen.

Nach alledem ist begreiflich, dass zuwei-
len ein Abbruch der Föderalismusreform
für wahrscheinlich gehalten oder womög-
lich sogar angestrebt wird. Wir warnen da-

vor. Richtig ist zwar: Finanzmarktkrise,
Rettungspaket und Konjunktureinbruch
haben die politische Diskussion in den ver-

gangenen Wochen bestimmt. Andere Pro-

jekte, auch die Föderalismusreform, tra-
ten dadurch in den Hintergrund. Eine
wichtige Sitzung musste verschoben wer-
den, weil der Zeitplan nicht mehr einzu-
halten war. Das bedeutet aber keineswegs
das Aus für die Föderalismusreform II -
denn das wäre falsch und fatal zugleich,
weil die einmalige Chance vergeben wür-
de, zu einem institutionellen wie auch ge-
sellschaftlichen und politischen Fort-
schritt zu gelangen.

Das geltende Recht zur Staatsverschul-

dung-Artikel 115 des Grundgesetzes und
das entsprechende Landesrecht - lässt
sich nur im Modell gut rechtfertigen. In
der Anwendung gibt es Schwächen. Bis-

lang begrenzen die öffentlichen Investitio-
nen die staatliche Kreditaufnahme, und
zwar Bruttoinvestitionen, nicht Nettoin-
vestitionen. Der Gesamtstaat hat in den

vergangenen Jahren zwar durchaus inves-
tiert. Die Abschreibungen waren jedoch
höher, wodurch der öffentliche Kapital-
stock schrumpfte. Dem entsprach kein sin-
kender Schuldenstand. Auch die Nichter-
fassung von Bildungsinvestitionen wird

häufig beklagt. Überdies wirft die Ausnah-

meregelung Fragen auf. Sie erlaubt es

zwar, zur aktiven Abwehr einer Störung
des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts Kredite aufzunehmen, lässt aber of-
fen, was darunter genau zu verstehen, wo-
ran die Störung zu bemessen oder auf wel-
che Weise und in welchem Umfang sie ab-
zuwehren sei.

Beide Aspekte - Investitionsbindung
und Ausnahmeregelung - beziehen sich

nur auf das jeweilige Haushaltsjahr. Was
war und was sein wird, spielt keine Rolle.
Der Staat soll bei schlechter Konjunktur
zwar gegensteuern; es fehlt aber das ent-
sprechende Korrektiv für die Phase einer

guten Konjunktur. Bisher wurde dieses
Geld ausgegeben, oder - ebenso häufig -
es wurden dauerhaft die Steuern gesenkt.
Diese Asymmetrie hat sicherlich zu dem
rasanten Anstieg der Schulden beigetra-
gen.

Öffentliche Haushalte werden typi-
scherweise gerade nicht in Zeiten der Kri-
sen, sondern in den guten Zeiten ruiniert.
Im Überschwang einer guten Konjunktur
werden die Ausgaben erhöht oder kost-
spielige Steuersenkungen beschlossen,
um den Bürgern die „Mehreinnahmen zu-
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rückzugeben . Oft gibt es aber keine „ech-
ten" Mehreinnahmen. Ein Beispiel sind
die Steuersenkungen in den achtziger Jah-
ren. Im konjunkturellen Abschwung muss-
ten dann Haushaltsdefizite hingenommen
werden - es gab ja keine Rücklagen, die

man hätte einsetzen können. Das führte
zu der strukturellen Lücke im Staatshaus-
halt, die seit langem zwischen den Einnah-
men und den Ausgaben klafft. Ein ausge-
glichener Haushalt oder gar ein Schulden-
abbau wurde auf diese Weise nie erreicht.

Eine neue, kluge Schuldenregel sorgt
besser vor und achtet auf die nachhaltige
Entwicklung des Haushalts. Konjunkturel-
le Defizite sollten in guten Zeiten zurück-
geführt werden, damit über den Konjunk-
turzyklus hinaus keine neue Verschuldung
entsteht. Maßstab der Schuldenregel und
damit der Finanzpolitik muss die langfris-
tige Struktur der -öffentlichen Haushalte
sein - unabhängig von konjunkturellen
Schwankungen. Eine Schuldenregel, die
das leistet, hilft der Politik, notwendige
Konsolidierungsschritte in die Wege zu lei-
ten. Gleichzeitig lässt sie genug Raum für
notwendige kreditfinanzierte Eingriffe.
Sie verhindert Übertreibungen und be-
gründet eine seriöse, wirksame und nach-
haltige Finanz- und Haushaltspolitik.

Die neue Regelung kann unserer Mei-
nung nach auf der Grundlage eines Vor-
schlags des Bundesministers der Finanzen
entwickelt werden. Nach diesem Vor-
schlag sind die öffentlichen Haushalte na-
hezu auszugleichen, wobei ein strukturel-
ler Defizitspielraum als Prozentsatz des
nominalen Bruttoinlandsprodukts ver-
bleibt. Ober die Höhe gibt es noch unter-
schiedliche Vorstellungen. Wir halten
0,75 Prozent als Obergrenze für den öf-
fentlichen Gesamthaushalt für richtig.

Dieser Wert ist weitgehend unabhängig
von Sondersituationen (wie Finanzkrisen
oder Naturkatastrophen) und von der Kon-
junktur. Die automatischen Auswirkun-
gen der Konjunktur auf die öffentlichen
Haushalte würden neutralisiert. Im Ab-
schwung würden zusätzliche Kredite zum
Ausgleich geringerer Steuereinnahmen
und höherer Ausgaben, etwa für den Ar-
beitsmarkt, akzeptiert. Symmetrisch dazu

stünden im Aufschwung Überschüsse glei-
chen Umfangs. Eine zusätzliche Kreditauf-
nahme in Sondersituationen sollte der
Deutsche Bundestag mit der Kanzlermehr-
heit beschließen können. Sondersituatio-
nen beruhen auf außergewöhnlichen und
unerwarteten Ereignissen. Sie entziehen
sich - wie die gegenwärtige Finanzmarkt-
krise - der Kontrolle des Staates und be-
einträchtigen die Haushaltslage erheblich.

Ein nahezu ausgeglichener Haushalt
mit einer Neuverschuldung von maximal
0,75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
ist alles andere als eine „weiche" Vorgabe,
sondern im Vergleich zu den geltenden Re-
geln sehr ehrgeizig: Der Spielraum des

Bundes, neue Schulden zu machen, würde

halbiert, die mittelfristige Haushaltslage
stark verbessert. Die Schuldenstandsquo-
te würde von derzeit mehr als 60 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts längerfristig
auf ungefähr 25 Prozent gesenkt, also
mehr als als halbiert. Dies gilt selbst unter
der (unrealistischen) Voraussetzung, dass
der Bund und alle Länder in jedem Jahr
den Verschuldungsspielraum jeweils maxi-
mal ausschöpfen. Die 60-Prozent-Grenze
des Europäischen Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts würde mit der neuen Regel
deutlich unterschritten. (Im Vergleich für
2007: Vereinigte Staaten 62,5 Prozent;
Frankreich 64,2; Belgien 84,9; Spanien
36,2; Japan 180,7; EU-27 58,7 Prozent.)

Schließlich

- und das ist kaum zu
überschätzen - wäre die neue
Schuldenregel symmetrisch. Sie
differenzierte nach struktureller
und konjunktureller Kreditauf-

nahme des Staates und machte deutlich,
wie sehr die Staatsfinanzen konjunkturell
schwanken. Es wäre klar, welche Sparvor-
gabe der Gesetzgeber bei guter Konjunk-
tur einhalten muss, bei der Aufstellung
wie im Vollzug des Haushalts. Damit
könnten wir die entscheidenden Schwach-
punkte des geltenden Schuldenregimes
überwinden. Konjunkturbedingte Defizi-
te würden grundsätzlich zugelassen, um
eine prozyklische Haushaltspolitik im Ab-
schwung zu vermeiden. Umgekehrt gälte
auch und gerade, dass die Verteilung rein
konjunkturbedingter Mehreinnahmen im
Aufschwung unterbleibt.

Eine Reihe von Fragen, die sich mit die-
sem Vorschlag verbinden, sind noch offen
und müssen politisch entschieden werden- in der Föderalismuskommission: Neben
der Höhe des strukturellen Defizits ist das
insbesondere die Aufteilung des Spiel-
raums auf Bund und Länder und die Aus-
gestaltung der Konjunkturregel in den
Haushalten der Länder. Wir sind sicher,
dass die noch offenen Punkte zügig ge-
klärt werden können, wenn Einverneh-
men über die grundsätzlichen Bestandtei-
le der neuen Schuldenregel besteht.

Die Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass
ein handlungsfähiger Staat in Zeiten welt-
weit offener Märkte wichtiger ist denn je.
Weitere Aufgaben stehen uns bevor, vor al-
lem die Anpassung unserer Volkswirt-
schaft an den Klimawandel, an demogra-
phische Veränderungen und an langfristig
steigende und zugleich stark schwanken-
de Rohstoff- und Energiepreise. Die neue
Schuldenregel erhält dem Staat dauerhaft
Spielräume, um den Wandel gestalten zu
können. Der Staat braucht diese Spielräu-
me, um die für unseren Wohlstand wichti-
gen öffentlichen Güter bereitstellen zu
können und auch in wirtschaftlichen
Schwächephasen handlungsfähig zu sein.

Die vernünftige, verantwortungsvolle
und verlässliche neue Schuldenregel liegt
auf dem Tisch. Es gibt keinen Grund, den
Kopf in den Sand zu stecken, sondern al-
len Grund, die Krise als Chance zu nutzen

und die Föderalismusreform II zeitnah ab-
zuschließen. Wenn die Politik nicht in der
Lage ist, kleinliches Taktieren im Dienst
von Partikularinteressen oder den Wahl-
kampf im kommenden Jahr hintanzustel-
len, werden wir die Zukunft nicht gewin-
nen. Die nächste Krise wird uns um so här-
ter treffen - mit allen Konsequenzen für
Wachstum, Beschäftigung und soziale Si-
cherheit. Wir können heute entschlossen
gegen die Krise ansteuern, weil Wirt-
schaft und Finanzen nach der guten Ar-
beit der Koalition gut aufgestellt sind. Die-
sen Erfolg gilt es langfristig zu sichern.

Peter Struck ist Vorsitzender der Bundestags-
fraktion der SPD, Ingolf Deubel (SPD) Finanz-
minister des Landes Rheinland-Pfalz. Beide
gehören der Föderalismuskommission II an.

Frankfurter Allgemeine, 04.12.2008
Deutscher Bundestag - Pressedokumentation


